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1. ALLGEMEINES  

 

1.1  Ausschreibung / Durchführung / Entschädigung  

Der Verband VLSV - Verband Liechtensteiner Schützenvereine führt alljährlich das 
sogenannte Verbands-Wettschiessen durch. 

Die Organisation obliegt dem Verband zusammen mit den jeweiligen Vereinen der 
einzelnen Disziplinen. 

Die Ausschreibung in den Landeszeitungen erfolgt jeweils durch den Verband und 
zwar mindestens 3 Wochen vor dem festgelegten Schiesstermin. 

Der festgesetzte Termin soll frühzeitig auf der Homepage www.schuetzenverband.li 
veröffentlicht werden. 

Jeder Teilnehmer ist für den Transport von Schiessstand zu Schiessstand selbst 
verantwortlich. Wenn möglich sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. 

 

1.2  Scheiben / Gewehre / Munition  

Die Scheiben werden vom jeweiligen Verein zur Verfügung gestellt.  

Die Waffen werden ebenfalls vom jeweiligen Verein zur Verfügung gestellt. Es dürfen 
auch private Waffen, die den jeweiligen internationalen Bestimmungen entsprechen, 
verwendet werden. 

Die Kosten für die Munition gehen zu Lasten des Schützen.  

 

1.3  Auswertung / Aufsicht  

Die Auswertung der geschossenen Resultate obliegt dem durchführenden Verein 
jeder einzelnen Disziplin. 

Die Aufsicht am VLSV-Verbandsschiessen wird von einem jeweiligen Vereinsvorstand 
und einem Verbandsvorstand-Mitglied ausgeübt. 

 

1.4  Auszeichnung 

Die ersten drei jeder Kategorie erhalten einen Preis. 
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2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG  

Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder der dem VLSV angeschlossenen 
Mitgliedervereine. 

 

3. EINSATZ / STANDGEBÜHREN 

Jeder Teilnehmer/in hat beim ersten Wettkampf den vom OK festgelegten Betrag an den 
VLSV zu entrichten. 

 

4. TERMIN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG  

Das VLSV-Wettschiessen wird jeweils nach Absprache mit den beteiligten Vereinen 
durchgeführt. Nach Möglichkeit im August oder September. 

 

5. KATEGORIEN 

Junioren (bis Alter 20) / Damen / Herren / Senioren (ab Alter 55) 

Als Stichtag gilt der 31. Dezember des jeweiligen Wettkampfjahres.  

Beispiel für 2021:   Geburtsjahr 2001 = Kat. Junioren  

    Geburtsjahr 2000 = Kat. Damen / Herren 

    Geburtsjahr 1966 = Kat. Senioren 

Bei den Kategorien Junioren und Senioren müssen mindestens 3 Schützenteilnehmen und 
bei der Kategorie Damen und Herren mindestens 5 Schützen, damit die Kategorie separat 
gewertet werden kann.  

Jeder Schütze muss im Besitze einer Haftpflichtversicherung sein. 

Bei der Kat. Junioren müssen die Schützen mindestens 15 Jahre alt sein. 

 

6. PROGRAMM  

 

6.1  Luftgewehr «aufgestützt»  

12 Schuss auf die elektronische Anlage im jeweiligen Stand. Zehntelwertung. 

Es sind maximal 10 Probeschüsse vor Wettkampfbeginn erlaubt. 
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6.1  Jagd  

Geschossen werden je 4 Schuss in Serie. 

- Gams stehend angestrichen  100 m 
- Reh sitzend angestrichen  100 m 
- Fuchs liegend aufgelegt  150 m 

 

Es sind maximal 6 Probeschüsse erlaubt. 

 

6.1  Kleinkaliber  

12 Schuss auf die elektronische Anlage. Zehntelwertung. 

Stellung: liegend aufgestützt oder wer eine eigene Ausrüstung hat, liegend frei! 

Es sind maximal 10 Probeschüsse vor Wettkampfbeginn erlaubt. 

 

7. WERTUNG   

Fehlende Schüsse oder auf eine andere Scheibe abgegebene Schüsse zählen als Null (0). 
Befinden sich mehr Schusslöcher auf der Scheibe, als vom Schützen abgegebene 
Schüsse, wird der schlechtere Treffer gestrichen. 

Die Resultate aus den einzelnen Schiessen werden zur Ermittlung des Ranges 
zusammengezählt. 

Bei Punktegleichheit, nach Zusammenzug aller drei Disziplinen, erfolgt die Rangierung 
nach dem System: 

a) Anzahl der geschossenen 10er 

b) Anzahl der geschossenen 9er usw. 

Besteht dann immer noch Gleichheit, werden 2 Ränge vergeben. 

 

 

Schaan, 01.07.2021 

VERBAND LIECHTENSTEINER SCHÜTZENVEREINE  

Cilly Marxer  / Präsidentin  

 


